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von Rechtsanwalt Jan Lennart Müller

Beim Versandhandel mit Lebensmitteln: In
Produktbeschreibung müssen Zusatzstoffe (i.S.d. §
9 ZZulV) genannt sein!

In der sog. ZZulV (Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu
technologischen Zwecken) geht bereits aus dem Wortlaut des § 9 Abs. 6 Nr. 4 hervor, dass die
genannten Stoffe schon im Online-Angebot einsehbar sein müssen. Die vorgeschriebenen Angaben sind
in leicht lesbarer Schrift an gut sichtbarer Stelle in der Artikelbeschreibung anzugeben; nicht zulässig
ist es, sie allein in Fußnoten unterzubringen.

Diese Vorschrift dient dem Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsrisiken sowie vor Täuschung im
Handelsverkehr mit Lebensmitteln. Dieser Schutz würde erheblich verkürzt, wenn der Kunde erst nach
Lieferung der bestellten Waren erfahren würde, dass diese Zusatzstoffe erhalten, denen er sich nicht
aussetzen möchte.

Insbesondere sind anzugeben (vgl. § 9 ZZulV):

Farbstoffe durch die Angabe „mit Farbstoff“
Zusatzstoffe zur Konservierung durch die Angabe „mit Konservierungsstoff“ oder „konserviert“, ggf.
auch „mit Nitritpökelsalz“ oder/und „mit Nitrat“
Antioxidationsmittel durch die Angabe „mit Antioxidationsmittel“
Geschmacksverstärker durch die Angabe „mit Geschmacksverstärker“
Schwefel gem. Anlage 5 Teil B durch die Angabe „geschwefelt“
Eisen-II-gluconat (E 579) oder Eisen-II-lactat (E 585) bei Oliven durch die Angabe "geschwärzt"
Zusatzstoffe der Nummern E 901 bis E 904, E 912 oder E 914, die bei frischem Obst zur
Oberflächenbehandlung verwendet werden, durch die Angabe "gewachst"
Zusatzstoffe der Nummern E 338 bis E 341 sowie E 450 bis E 452, die bei der Herstellung von
Fleischerzeugnissen verwendet werden, durch die Angabe "mit Phosphat"

sowie weitere Zusatzstoffe, die etwa zum Süßen von Lebensmitteln zugelassen sind, im Rahmen dieses
Beitrags jedoch nicht näher behandelt werden können.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (Beschluss vom 26.02.2008, Az. 3 BS 333/07) führt in diesem
Zusammenhang aus:

“ „Gleiches gilt unabhängig von individuell bestehenden Gesundheitsgefahren auch dann,
wenn der Gehalt an kenntlich zu machenden Zusatzstoffen die Erwerbsentscheidung des
Verbrauchers aus sonstigen persönlichen Gründen beeinflusst. Denn der Gesetzgeber hat
mit der generellen Pflicht zur Kenntlichmachung bestimmter Zusatzstoffe bei der Abgabe
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”

von Lebensmitteln an Verbraucher zum Ausdruck gebracht, dass diese Stoffe unabhängig
von individuellen Gesundheitsgefahren geeignet sind, die Kaufentscheidung der
Verbraucher zu beeinflussen, so dass es nicht darauf ankommt, aus welchen Gründen der
Gehalt von Zusatzstoffen für den Erwerb des Lebensmittels durch den einzelnen
Verbraucher relevant ist. Entscheidend ist vielmehr, dass das Gesetz dem Verbraucher ein
Recht auf Information über die enthaltenen Zusatzstoffe einräumt und dass dieses Recht
weitgehend leer laufen würde, falls der Verbraucher die nötige Information erst nach
Erwerb des Lebensmittels erhält und so auf den unsicheren Weg einer gegebenenfalls
nötigen Rückabwicklung verwiesen würde.“

Händler von Lebensmittel sollten in Zukunft Ihre Angebote auf das Vorhandensein von Zusatzstoffen
prüfen und diese, sofern enthalten, in Ihre Produktbeschreibung einbeziehen.
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